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“Ich Chef Du nix” und 96 weitere Titel
streben auf den Medien-Markt

Mit dem Titelschutz von
„Ich Chef Du nix“ weckt
SAT.1 sicher nicht nur in der
Titelschutz-Anzeiger-Redakti-
on eine gewaltige Neugier.
Man darf gespannt sein, wie
das Team um SAT.1-Chef Ro-
ger Schawinski diesen Titel an-
packt und dann
bildschirm-mäßig umsetzt.
Auch die anderen TV-Sender
bzw. TV-Produktionsfirmen
dokumentieren diese Woche
eine besondere Bandbreite an
neuen Ideen. Oliver Pocher, als
Comedian-Talent weithin be-
kannt und ob seiner „frechen“
Direktheit sicher auch ge-
fürchtet, kündigt die Sen-
de-Idee „Pocher zu Gast bei
Freunden“ an.

Die Quiz-Legende Frank
Elsner, der sich mit seiner Er-
findung „Wetten, dass…“ be-

reits ein Programm-Denkmal
gesetzt hat, geht mit dem Süd-
westrundfunk aus Mainz auf
die Suche, um „Die Besten im
Südwesten“. Die zur deut-
schen MTV-Gruppe gehören-
de Kölner Produkt ion
Brainpool TV wartet mit dem
verlockenden Titelschutz „La-
dyland“ auf. Die Potsdamer
teamWorx Television & Film
GmbH , die RTL gerade den
Quoten-Hit „Die Sturmflut“
beschert hat, nimmt nach den
höchst erfolgreichen Dokudra-
men nun mit „Die Pferdeinsel“
ein anderes Genre ins Visier.
Der Westdeutsche Rundfunk
aus Köln setzt auf das Segment
Lokal-Kolorit und will den
„Kölner Treff“ medial realisie-
ren. Die kunst- und klüngel-
trächtige Rhein-Metropole
bietet sicher mehr als genug
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Stoff, der auch überregio-
nal für Aufmerksamkeit sorgt.

Mit gleich elf neuen Ti-
tel-Ideen meldet sich die
GRUNDY Light Entertain-
ment Gmbh aus Hürth und
unterstreicht damit die Leben-
digkeit der TV-Szene am Me-
dien-Standort Köln. Das
GRUNDY-Angebot reicht
von „Kaufrausch“ und
„Durchgedreht“ über „Der
X-Faktor“ und Spiel- bzw. Ga-
meshows bis hin zum Will-
kommensgruß „Schön, dass
Sie da sind!“ Für die TV- und
Geschäftsidee „ProSieben
Auktionshaus“ meldet die Pro-
Sieben Television GmbH aus
Unterföhring in dieser Woche
Titelschutz an.

Die Krimi- und Thril-
ler-Freunde kommen gleich
mehrfach zu ihrem Recht. Die
Strömer Rechtsanwälte aus
Düsseldorf nehmen für einen
Mandanten Titelschutz für
„Blackbeard – Der wahre

Fluch der Karibik“ in An-
spruch und die Rechtsanwältin
Bettina Krause aus Tutzing
regt die Phantasien mit folgen-
den Titel-Ideen an: „Tod auf
dem Meer“ oder „Bis dass der
Mord uns scheidet“.

Last but not least sollen die
Themen-Kreise Kinder und
Fußball hervorgehoben wer-
den: Der Hamburger Rechts-
anwalt Mart in Glänzer
beantragt im Mandanten-Auf-
trag Titelschutz für „Kinder-
preis Deutschenland“, und
„Europäischer Kinderpreis“.
Die MCP Sound & Media
GmbH aus dem österreichi-
schen Ötztal sieht Chancen für
„Fußball-Hits für Kinder“.
Mit dem Rückenwind der
Fußball-WM könnte diese
Idee durchaus funktionieren.
Lassen Sie sich überraschen,
was noch an Titel-Vorschlägen
in der dieser Ausgabe auf Sie
wartet. (ps)
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Diese Woche: 97 Titel
Abenteuerliche Geschichten aus dem alten

Ägypten
Best Practice - Endokrinologie/Diabetologie
Best Practice - Kardiologie
Best Practice - Neurologie
Best Practice - Onkologie
Best Practice - Psychatrie
Bis dass der Mord uns scheidet
Blackbeard - Der Schrecken der Karibik
Blackbeard - Der wahre Fluch der Karibik
Build or Die
Charterboote
Columbus Personal Anzeigen Award
Das Ende des Weißen Mannes
Dein Song! Du schreibst - Dein Star singt
Der Gameshow Marathon
Der Gastroenterologe
Der große Spieleabend
Der Hirschsprung
Der Kardiologe
Der Nephrologe
Der Spieleabend
Der X Faktor
Deutschland kannst Du helfen?
Deutschland zwischen 2 und 3
Deutschlands größte Spendenaktion
Deutschlands schönste Flüsse und Seen
Die Besten im Südwesten
Die Giblinge
Die größte Spendenaktion, die es je gab
Die gute alte Deutsche Mark!
Die Nimmlinge

Die Pferdeinsel
Die Schraube
Die Spezialisten: Kripo Rhein-Main
die Verbrauchershow
die-schraube.de
DOGS
Durchgedreht
Eazy
ELEKTRISCH !
Energiewirtschaftliches Planungsinstrument
EPI
Europäischer Kinderpreis
European Children’s Award
Ferienwohnungen
FIFA WM 2006 TM KÖLNSPORT-KOMPAKT
Fussball-Hits für Kids
Fussball-Hits für Kinder
Gameshow Marathon
Generation Benedikt
Gott sei Dank, dass Sie da sind!
Gut, dass Sie da sind!
Havana Dance
Havana Dance Revolution
Herrliches Hessen
ICH CHEF DU NIX
Jede Mark und jeder Pfennig zählen!
Jolly
Kaufrausch
Kinderpreis Deutschland
Klapperstorch & Co.
Kölner Treff
KÖLNSPORT FIFA WM 2006 TM KOMPAKT

Ladyland
Learning by Being
Mensch Medizin
Navigations-Magazin
Navi-Magazin
Pimp my company
Places
Pocher zu Gast bei Freunden
ProSieben Auktionshaus
Real Estate Finance
Salût!
Schön, dass Sie da sind!
Schuld und Unschuld
Si:Lifestyle
Sounds4Hollywood
Svea
The X Factor
Tod auf dem Meer
Ubi bene
Urostars
Uro-Stars
V-die Verbrauchershow
Vom Windrad verweht
West Bar
Westbar
wissen fm
Würfelzucker
Würfelzucker TV
Yachtcharter
ZfWG - Zeitschrift für Wett- und

GlücksspielRecht

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 761 erscheint am 28.02.2006 Anzeigenschluss: 24.02.2006, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 763 erscheint am 14.03.2006 Anzeigenschluss: 10.03.2006, 10 Uhr
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det. Aufklärung zum The-
ma Geistiges Eigentum, so-
wohl für einen besseren Schutz
chinesischer Produkte als auch
zum Verständnis für ausländi-
sche Marken, ist das erklärte
politische Ziel. Im Oktober
2005 ging eine sechsmonatige
Kampagne zu Ende, mit der

chinesische Industrielle für die
Bedeutung Geistigen Eigen-
tums sensibilisiert werden soll-
ten.

Quelle:
www.markenbusiness.de

Besorgniserregend: Zahlenspiele zur
Marken- und Produktpiraterie in China

Marken- und Produktpi-
raterie ist für die westliche
Welt ein Milliarden-Problem.
Nach EU-Schätzungen entfal-
len zwischen 5 und 9 Prozent
des Welthandels auf Fälschun-
gen, was etwa 200-300 Milliar-
den entspräche. Und China ist
nach der Statistik der größte
Fälschermarkt der Welt. Die
Angaben schwanken zwischen
gut 20 bis zu 70 Prozent Anteil
an Piraterieprodukten welt-
weit.

Markenbusiness hat Zah-
len aus verschiedenen Quellen
zusammen getragen, die Aus-
maß und aktuellen Stand des
Problems verdeutlichen sollen.
The Australien hat ermittelt,
dass allein die Piraterie chinesi-
schen Ursprungs in der USA zu
Schäden in Höhe von 20 – 24
Milliarden US-Dollar jährlich
führt. Mehr als 60 Prozent aller
konfiszierten Fälscherproduk-
te stamme aus dem Reich der
Mitte. Für 95% aller in China
verkauften Filme wird keine
Lizenz bezahlt.

Völlig unklar ist die Zahl
der Arbeitsplätze, die durch
Plagiate verloren gehen. Hier
schwanken die Zahlen zwi-
schen 50.000 und 300.000.
Bei Wikipedia heißt es: „Allein
in Deutschland sollen nach
Schätzungen des Justizministe-
riums jährlich ca. 50.000 Ar-
beitsplätze aufgrund von
Produktpiraterie verloren ge-
hen. Im gesamteuropäischen
Raum sollen insgesamt sogar
300.000 Arbeitsplätze betrof-
fen sein. Der DIHK schätzt
den volkswirtschaftlichen
Schaden durch Produkt- und
Markenpiraterie allein in
Deutschland auf 30 Milliarden
Euro jährlich. Dazu kommt
die Vernichtung von geschätz-
ten 70.000 Arbeitsplätzen in
den letzten Jahren.”

Die amerikanische Han-
delskammer hat die Zahl 60
Milliarden Dollar jährlich als
Verlust durch Markenpiraterie
in China beziffert. Tom Ra-
moser berichtet in der Zeit-
schrift Absatzwirtschaft, dass
in den vergangenen 15 Mona-
ten in China 158 Urteile gegen
Fälscher gefällt wurden, die
Bußgelder summieren sich auf
38,4 Millionen Euro (376 Mil-
lionen Yuan). Ermittlungen
seien gegen 6,7 Millionen Fir-
men und 283 000 Märkte ein-
ge le i te t worden. 6273
Geschäfte wurden geschlossen.
Der Grund: Vertrieb oder
Herstellung von Plagiaten. Ne-
ben dem Markenschutz steht
vor allem der Patentschutz im
Mittelpunkt.

Glaubt man den Berichten
aus China, ist der Schutz geisti-
gen Eigentum eine Staatsange-
legenheit ersten Ranges.
Vizepremier Wu Yi hat bei-
spielsweise den Vorsitz einer
speziellen IP-Arbeitsgruppe
inne.

Das europäische Paten-
tamt hat kürzlich mit dem chi-
nesischen State Intellectual
Property Office (SIPO) bei-
spielsweise eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen, in
dem gegenseitige Ausbildung
vereinbart wurde. Aufsehen in
Sachen Patente erregte der Fall
des chinesischen Unterneh-
mens BYD, dass erfolgreich ge-
gen Sony und Sanyo vorging.
Der Sieg von BYD sollte die
chinesischen Firmen an die Be-
deutung juristischen Fachwis-
sens erinnern, meinte der
Ex-Richter des Pekinger High
Courts Cheng Yongshun ge-
genüber China Business Wee-
kly. Seit der Einführung des
Patentrechts im Jahr 1985
wurden immerhin etwa 2,5
Millionen Patente angemel-

Plagiarius-Award 2006 vergeben

Der schwarze Zwerg mit
der goldenen Nase ist los. Auf
der Frankfurter Konsumgüter-
messe Ambiente wurde der
Plagiarius-Award 2006 verlie-
hen. Den Negativpreis für ille-
gale Nachahmungen erhielten
Unternehmen aus Polen, Chi-
na und der Schweiz. Der vom
Verein „Aktion Plagiarius“ ver-
gebene Preis feierte in diesem
Jahr sein 30-jähriges Jubiläum.

Ganz oben auf dem wenig
ruhmreichen Treppchen stand
in diesem Jahr die Warschauer
Firma GROEMIX Sp., die bei
der Herstellung einer Wasch-
tischarmatur besonders dreist
von der Iserlohner Firma Aloys
F. Dornbracht abgekupfert
hat. Auf Platz zwei kam ein chi-
nesisches Unternehmen mit
seinem Nachbau des Moped-
models „Mad Ass“ der in
Nürnberg niedergelassenen
Firma Sachs Fahrzeug- und
Motorentechnik. Mit dem
dri t ten Pre i s wurde das
Schweizer Unternehmen
G-Collection ausgezeichnet,
dass den Entwurf eines Stuhls
vom Model l „Vero“ der
Schweizer Firma Victoria De-
sign AG abgeguckt hat.

Neben den Hauptpreisen
verlieh Aktion Plagiarius wei-
tere sieben Auszeichnungen
für weniger schwere Fällen. Ei-
nen Sonderpreis bekam z.B.
die Bitburger Brauerei für in
ihrem Auftrag nachgemachte
Taschenlampen. Kopiert wur-
de dabei von der bekannten
Marke „Maglite“. Ebenfalls ei-

nen Sonderpreis erhielt ein
südostasiatischer Hersteller,
weil er die in Deutschland ge-
schützte Schneiderwaren-Mar-
ke „Solingen“ für Herkunfts-
täuschungen missbraucht hat.

„Nicht nur Asiaten kup-
fern immer rücksichtsloser
Ideen erfolgreicher Unerneh-
men identisch ab und präsen-
tieren sie als eigene Leistung.
Wenn hohe Profite winken,
werfen auch westliche Unter-
nehmen und Händler ethische
Bedenken über Bord“, erklärte
der Urheber des Plgiari-
us-Awards Rido Busse. Der
Designer hat den Preis vor 30
Jahren ins Leben gerufen,
nachdem er auf der Frankfur-
ter Konsumgütermesse das
perfekte Plagiat einer von ihm
hergestellten Brief- und Diät-
waage entdeckte.

Mit der jährlich vergebe-
nen Auszeichnung sollen Mar-
kenpiraten öffent l ich
gebrandmarkt werden. Busses
Verein will gezielt aufklären
und beraten. Derzeit unter-
stützt er die Anfang diesen Jah-
res gestartete Kampagne
„Messe Frankfurt against Co-
pying“, mit der die Messe
Frankfurt AG Aussteller und
Besucher aller Fachmessen für
das Thema Marken- und De-
signschutz sensibilisieren
möchte.

Quelle:
www.markenbusiness.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Die Schraube
die-schraube.de

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Wort-
verbindungen, Kombinationen, Abwandlungen und grafischen
Gestaltungen in allen Medien, insbesondere für elektronische
und digitale Medien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien
und Produkte, Internet), Literatur- und Druckerzeugnisse wie
Bücher und alle anderen Printmedien, Domain-Bezeichnungen
im Intra- und Internet, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernse-
hen, Film sowie Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

Joska Möller, JAB-Designstudio,
Osterbrook 20a, 20537 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Build or Die
und zwar in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftar-
ten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Untertiteln und Zusammensetzungen für Ton- und Fernseh-
rundfunk, für alle sonstigen analoge und digitale Medien und
Netzwerke, Bild-, Ton- und Datenträger sowie Druckerzeugnis-
se.

Rechtsanwälte Mumme & Flock,
Holzhausenstraße 14, 60322 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für die Titel

Die Giblinge
Die Nimmlinge

in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Schriftarten, Wortfolgen, Satzstellungen sowie mit Zusät-
zen und Untertiteln zur Verwendung in allen Medienformen,
insbesondere Druckereierzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger, digitalen Medien sowie sonstigen Online-Medien.

Patentanwalt Dipl.-Ing. Kai Kohlmann,
Donatusstraße 1, 52078 Aachen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich im Auftrag
meiner Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Europäischer Kinderpreis
Kinderpreis Deutschland
European Children’s Award

in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten
für sämtliche Medien, insbesondere TV, einschließlich Ton-,
Bild/Tonträgern, Film-, Hörfunk-, Software-, Internetdienste, Vi-
deo, CD-ROM und/oder andere Datenträger sowie sonstige au-
diovisuel le, elektronische und/oder digitale Medien
einschließlich sämtlicher Multimedianwendungen (Online-/Offli-
ne-Dienste) sowie Dienstleistungen, Veranstaltungen und Mer-
chandising aller Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Columbus Personal Anzeigen Award
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (On-Line und
Off-Line).

Rechtsanwalt Thomas Gottlöber,
Stephanienstraße 19, 40211 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für die beiden nachfolgend be-
zeichneten Titel

Westbar
West Bar

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
Schriftarten, Titelkombinationen, Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, elek-
tronische und digitale Medien, Netzwerke, Multimedia-
anwendungen, Offline- und Online-Dienste.

Rechtsanwälte Wanner & Partner GbR,
RA Jesko Zahn,
Rödelheimer Bahnweg 21-23, 60489 Frankfurt/Main
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Fussball-Hits für Kinder
Fussball-Hits für Kids

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Zusätzen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, grafischen
Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen und Untertiteln, in al-
len Medien einschließlich Bild-, Ton-, Datenträger sowie Softwa-
re- und Druckereierzeugnisse aller Art, Hörfunk, Film,
Fernsehen sowie sonstige elektronische und digitale Medien
und Netzwerke einschließlich off- und online-Dienste, CD-Rom,
CD-I, Merchandising.

MCP Sound & Media GmbH,
Industriestraße 5, A - 6430 Ötztal Bahnhof

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Die Pferdeinsel
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien
und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Diensten,
sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltun-
gen, Literatur- und  Druckerzeugnisse.

teamWorx Television & Film GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Learning by Being
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Klaus Beutelspacher,
Kretzerstraße 4, 50733 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

wissen fm
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen inkl. der Verbin-
dung beider Titelwörter durch jedwedes Satzzeichen, sowie in
Zusammenschreibung.

Gerrit Mathis - Kommunikation und Text,
Eichachstraße 9, 72144 Dußlingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

EPI
Energiewirtschaftliches

Planungsinstrument
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Thüga AG,
Nymphenburger Straße 39, 80335 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Generation Benedikt
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Lic. theol. Hinrich E. Bues,
Blankeneser Bahnhofstraße 12, 22587 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Real Estate Finance
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

HSH Nordbank AG,
Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Ferienwohnungen
Charterboote
Yachtcharter

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

BRINK & PARTNER, Partnerschaft,
Rathausstraße 1, 24937 Flensburg



DERTITELSCHUTZ
ANZEIGER

Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tonträger, Hörfunk, TV und Film

21. Feb. 2006
Woche 08

Nr. 760

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

ProSieben Auktionshaus
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Pimp my company
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen in allen Medien, ein-
schließlich Tonträgern, Bildtonträgern, Film, Hörfunk, Fernse-
hen, Software, Off- und Online-Services, CD-ROM, CD-I, DVD
(Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) und MD (MiniDisc) und
anderen Datenträgern sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle an-
deren Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

Rechtsanwalt Chr. Reinicke
c/o Rechtsanwälte Nahme & Reinicke,
Leisewitzstraße 41/43, 30175 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Das Ende des Weißen Mannes
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (On-Line und
Off-Line).

Frankfurter Kultur Komitee e.V.,
Guiollettstraße 25, 60325 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Würfelzucker
Würfelzucker TV

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen. Insbesondere
mit und ohne Bindestrich, Schriftarten, Wortverbindungen und
Kombinationen, entsprechenden Zusätzen und Untertiteln, gra-
fischen Gestaltungen, Abkürzungen mit allen Zusätzen und Ab-
wandlungen, insbesondere Druckereierzeugnisse,
Verlagsprodukte, Zeitschriften und Magazine, Internet, elektro-
nische und digitale Medien, Tele- und Mediendienste, sonstige
offline- und online-Dienste, TV- und Radiosendungen, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere magnetische, opti-
sche, sonstige Speichermedien, werbende und redaktionelle
Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Western Star GmbH,
Goethestraße 114, 45130 Essen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Blackbeard - Der wahre Fluch der
Karibik

Blackbeard - Der Schrecken der
Karibik

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schrift-
arten und Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Strömer Rechtsanwälte,
Duisburger Straße 5, 40477 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Eazy
Jolly
Places

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wort-
verbindungen und Titelkombinationen (Zusätze und Untertitel)
zur Verwendung in allen Medien, Büchern, Zeitschriften, insbe-
sondere für jede Art von Druckerzeugnissen, elektronische und
digitale Medien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I,
Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien und
Produkte sowie Telekommunikationsdienstleistungen (ein-
schließlich UMS, SMS, WAP), etc.

J. Latka Verlag GmbH,
Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Sounds4Hollywood
Si:Lifestyle

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen und Wortverbindungen, Zusätzen,
Zusammensetzungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkom-
binationen, grafischen Darstellungen, entsprechenden Unterti-
teln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für
Rundfunk, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, alle
Printmedien und Druckerzeugnisse insbesondere auf CD-ROM,
CD-I und DVD, alle sonstigen CD Derivate, Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art, in elektronischen digitalen und audiovisuellen
Medien und Netzwerken, Offline- und Onlinediensten, Onli-
ne-Medien, Telekommunikation und Telekommunikations-
dienstleistungen (insbesondere SMS, WAP Unified Messaging
Systems), Unterhaltungsshows, Events, Bühnenshows, Multi-
mediaanwendungen, Veranstaltungen, Merchandising-Produk-
te, Domain-Bezeichnungen im Internet und Intranet, sowie
Dienstleistungen aller Art.

Vinmedia marketing & tv produktion,
Ottostraße 3a, 63150 Heusenstamm

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

Ubi bene
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien, ins-
besondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und sonstige Dru-
ckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD)
und/oder Onlinedienste sowie Internet.

Patent- und Rechtsanwälte ULLRICH & NAUMANN,
Luisenstraße 14, 69115 Heidelberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Der Hirschsprung
Vom Windrad verweht

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wort- und Zei-
chenverbindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombi-
nationen, grafischen Gestaltungen für al le Medien,
insbesondere Bücher und Druckerzeugnisse, Softwareerzeug-
nisse einschließlich Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien, einschließlich
Multimedia Anwendungen (Offline- und Online-Dienste), Veran-
staltungen und Merchandising in jeglicher Form.

Rechtsanwalt Hans-Albert Stechl,
Luisenstraße 7, 79098 Freiburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Ladyland
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art
und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen,
sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

BRAINPOOL TV GmbH,
Schanzenstraße 22, 51063 Köln
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Gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch
für

Kölner Treff
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und graphischen Ge-
staltungen für die Bereiche Druckwerke, Rundfunkausstrahlung
und Internet.

Westdeutscher Rundfunk Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts,
50600 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

KÖLNSPORT FIFA WM 2006 TM
KOMPAKT

FIFA WM 2006 TM
KÖLNSPORT-KOMPAKT

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

KÖLNSPORT Verlag & Werbeagentur GmbH,
Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

DOGS
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte White & Case LLP,
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

die Verbrauchershow
V-die Verbrauchershow

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und Wort-
verbindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnis-
se, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte Kropp-Olbertz, Schulte-Franzheim,
Seibert,
Sachsenring 75, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

ICH CHEF DU NIX
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Nephrologe
Der Gastroenterologe
Der Kardiologe

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Urostars
Uro-Stars

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Biermann Verlag GmbH,
Otto-Hahn-Straße 7, 50997 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Navigations-Magazin
Navi-Magazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Bikini Verlag GmbH,
Ismaninger Straße 7a, 85609 Aschheim
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Havana Dance
Havana Dance Revolution

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen und Titelkombinationen, als Reihentitel, sowie für alle
Medien, insbesondere für Tanz, Musik und Bühnenwerke, Film-
werke, Druckschriften, Tonwerke, Tonträger, Eventbezeichnun-
gen, Merchandising-Produkte und sonstige vergleichbare
Werke.

Rechtsanwälte Wingendorf & Weißschuh,
Am Exerzierplatz 6, 68167 Mannheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Besten im Südwesten
- das Quiz mit Frank Elstner -
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Onli-
ne-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Pocher zu Gast bei Freunden
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art
und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen,
sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Pocher TV GmbH,
Schanzenstraße 22, 51063 Köln

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Deutschlands schönste Flüsse und
Seen

- Deutsche Tradition und römisches Erbe: Vater
Rhein und seine Kinder

- Königliche Romantik: Bayerische und sächsische
Flüsse und Seen

- Auf den Spuren Preußens und der Wikinger:
Norddeutsche Gewässer

Abenteuerliche Geschichten aus dem
alten Ägypten

- Der kriegerische König
- Die unerschrockenen Grabräuber
- Der rachsüchtige Harem
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Schuld und Unschuld
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsfor-
men für Ton- und Fernsehrundfunk, alle sonstigen elektroni-
schen Medien und Netzwerke, Bild-, Ton- und Datenträger,
Spielfilmproduktionen, Druckerzeugnisse und sonstige ver-
gleichbare Werke.

Rechtsanwälte Raabe Habben Heinemann-Schulte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Salût!
Svea

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

S3 Medien GmbH,
Bärheide 1, 38442 Wolfsburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Best Practice - Onkologie
Best Practice - Neurologie
Best Practice - Psychatrie
Best Practice -

Endokrinologie/Diabetologie
Best Practice - Kardiologie
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

The X Factor
Der X Faktor
Der Spieleabend
Der große Spieleabend
Kaufrausch
Durchgedreht
Der Gameshow Marathon
Gameshow Marathon
Gut, dass Sie da sind!
Gott sei Dank, dass Sie da sind!
Schön, dass Sie da sind!

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln, Schrift-
arten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hör-
funk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Diensten (insbe-
sondere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen
CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Pro-
dukte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle
anderen Printmedien und Druckerzeugnisse sowie Dienstlei-
stungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Hans-Böckler-Straße 163, 50354 Hürth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz

für einen Mandanten in Anspruch für

ZfWG - Zeitschrift für Wett- und
GlücksspielRecht

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (On-Line und
Off-Line).

FPS Fritze Paul Seelig,
Königsallee 62, 40212 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

ELEKTRISCH !
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen, Abkür-
zungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen und
mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film,
Fernsehen und sonstige elektronische Medien und Netzwerke
einschließlich Off-line und On-line-Diensten, sonstige audio-vi-
suelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen
(einschließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Mer-
chandising, Domain-Bezeichnungen im Internet und sonstigen
Netzwerken aller Art.

RA Ulrich Wehner,
Wissmannstraße 4, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen un-
serer Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Die gute alte Deutsche Mark!
Die größte Spendenaktion, die es je

gab
Deutschlands größte Spendenaktion
Jede Mark und jeder Pfennig zählen!
in jeder Schreibweise und Darstellungsform für alle Medien.

Wirtz & Kraneis RA,
Sachsenring 83, 50677 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Mensch Medizin
Tod auf dem Meer
Bis dass der Mord uns scheidet
Dein Song! Du schreibst - Dein Star

singt
Die Spezialisten: Kripo Rhein-Main
Herrliches Hessen
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckereier-
zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Deutschland kannst Du helfen?
Deutschland zwischen 2 und 3
Klapperstorch & Co.
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-
und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-
und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i,
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie
für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Rechtsanwalt Dr. Stefan Rüll,
Fuggerstraße 22, 10777 Berlin
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